
Europa gelingt gemeinsam

Die Bundesregierung hat ihr Motto
für die EU-Präsidentschaft mit
Weitsicht gewählt: „Europa gelingt
gemeinsam.“ Gemeinsamkeit ist
auch eines der Schlüsselwörter in
der Exportkontrolle, die internatio-
nal koordiniert und harmonisiert
werden muss. „Nur so kann sie
wirksam sein und langfristig der
Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen (MVW) entgegen wir-

gangenen Verpflichtungen der Län-
der in den sogenannten Regimen2

verbindlich und sie stellt diese Ver-
pflichtungen unter Kapitel VII der
UN-Charta. Die Resolution knüpft
ferner an die Verpflichtung an, dass
Länder anderen bei der Durchfüh-
rung dieser Aufgaben assistieren
sollen. „Kein Land ist in der Lage,
die komplexen Probleme der heuti-
gen Zeit im Alleingang zu lösen“,
betonte BAFA-Vizepräsident Si-
monsen.

Dr. Strub, Leiter des Büros der per-
sönlichen Beauftragten für die
Nichtverbreitung von MVW des
Hohen Vertreters für die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspoli-
tik, unterstrich, dass „die strategi-
sche Lösung von Sicherheitsfragen
notwendig ist, da einzelne Länder
das nicht ausreichend allein bewir-
ken können“. Mit drei Grundprinzi-
pien umriss Strub seine Arbeit: 

1. Die Unterstützung multilateraler
Abkommen und Regime 

2. Die Prävention der Nichtverbrei-
tung von MVW im Rahmen von Ex-
portkontrollen 

3. Die enge Kooperation mit Part-
nern bei deren Präventionsbemü-
hungen

Bei der Umsetzung dieser Prinzi-
pien sei man heute darauf bedacht,
das System als Ganzes zu betrach-
ten, weg von einem limitativen An-
satz, so Strub. Er ging auf verschie-
dene Ansätze der praktischen Im-
plementierung ein. Beispielgebend
seien hier neben den diplomati-
schen Bemühungen der Nichtver-
breitungsabkommen, der strategi-

ken“, unterstrich Dr. Bernhard
Heitzer, Präsident des Bundesamts
für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA), die Bemühungen
seiner Behörde. Die EU unterstützt
Drittstaaten beim Aufbau und der
Verbesserung von Exportkontroll-
systemen. In ihrem Auftrag führt
das BAFA unter der Leitung seines
Vizepräsidenten Olaf Simonsen zwei
Programme seit Anfang letzten Jah-
res durch: das EU-Russland-Koope-
rations-Projekt und das EU-Pilot-
Projekt mit nunmehr zehn Partner-
ländern1 auf drei Kontinenten.

Diese so genannten Outreach-Pro-
jekte sind im Rahmen der Europä-
ischen Sicherheitsstrategie vom De-
zember 2003 ein wesentlicher Teil
der Reaktion Europas auf die welt-
weite Bedrohung durch MVW. Dies
geht Hand in Hand mit der Resolu-
tion des UN-Sicherheitsrates 1540
(2004). Letztere untersagt allen
Ländern jegliche Unterstützung
nichtstaatlicher Akteure bei allen
Aktionen im Zusammenhang mit
MVW. Sie verpflichtet zur Einfüh-
rung von entsprechenden Gesetzen
und effektiven Kontrollmaßnahmen
für Exporte und den Transitverkehr.
Mit ihr werden alle freiwillig einge-
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Die deutsche Wirtschaft erfährt den langersehnten Aufschwung. Ein wesent-
licher Grund hierfür ist der Export. Um im Globalisierungsprozess weiter-
hin die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu steigern, müssen je-
doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im ausgewogenen Verhältnis
zu den Sicherheitsinteressen stehen. Ein bedeutendes Instrument, um den
Sicherheitsbedürfnissen unserer Zeit zu begegnen, ist die Ausfuhrkontrolle,
der sich der Exportkontrolltag widmete. 
Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, Vorstandsmitglied vom Zentrum für
Außenwirtschaftsrecht an der Universität Münster (ZAR), begrüßte mehr als
200 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Rat, EU-Kommission, Ministe-
rien und Behörden, die vom 28. Februar bis zum 1. März 2007 zum gemein-
samen Gedankenaustausch nach Münster kamen.
Dieses Forum erwies sich als ideale Plattform, um sich den vielen Facetten
und divergierenden Standpunkten der Exportkontrolle zu nähern. Die kom-
plexen Problemfelder der Exportkontrolle erfordern, dass alle Beteiligten in
die Diskussion eingeschlossen werden. Nur so können einerseits die wirt-
schaftlichen Interessen und andererseits die multilateralen Regeln berück-
sichtigt werden.
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sche Dialog mit Partnern wie den
USA und Russland und die Unter-
stützung von punktuellen Projekten
genannt.

In diesen Rahmen fügt sich, so
Strub, die Exportkontrolle. Im
Nachgang der Impact Assessment
Study und mit Blick auf die Integra-
tion der neuen Mitgliedstaaten der
EU ergäben sich vielerlei Hausauf-
gaben der EU. Die Notwendigkeit
der Globalisierung der Exportkon-
trolle als Reaktion auf die weltweite
Bedrohung durch MVW setzt zu-
nächst die respektvolle und biswei-
len demütige Kontaktaufnahme mit
Drittstaaten voraus, führte Strub
fort. Die EU versucht dies auf
dreierlei Weise: Mit Nichtverbrei-
tungsklauseln für ca. 100 Staaten,
darunter Indonesien, Indien, Paki-
stan, Tadschikistan und Syrien. Dort
will sie ein so genanntes „Aware-
nessaising“, ein Problembewusst-
sein, erreichen, woran sich eine Ko-
operation mit der EU schließen soll.
Sie hält überdies relativ kurzfristige
Aktionspläne im Rahmen der Nach-
barschaftspolitik bereit, z.B. für Is-
rael. 

Das dritte Instrument sind die er-
wähnten Outreach-Projekte, die
vom BAFA koordiniert und mit den
EU-Mitgliedstaaten in Drittländern
durchgeführt werden. Der Rat legt
hierfür die geografischen Prioritä-
ten fest. Strub betonte: „Die Zu-
sammenarbeit des BAFA mit der
EU im Outreach ist erfolgreich und
fruchtbar“.

Neues Format für die
Exportkontrolle

Die Thematik der Exportkontrolle gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Nach zahlreichen Anregungen
wurde nun mit dem Exportkontrolltag eine exklu-
sive Plattform geschaffen, die Vetreter aus Wissen-
schaft und Praxis zur Diskussion zusammenführt.
Dieser Tag soll jährlich einmal stattfinden. Organi-
siert wurde die Auftaktveranstaltung vom Zentrum
für Außenwirtschaftsrecht (ZAR) des Instituts für öf-
fentliches Wirtschaftsrecht der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster und dem Bundesamt für
Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das ab-
wechslungsreiche Programm gestaltet sich in Ple-
numsveranstaltungen, in denen die aktuellen
Schwerpunkte fokussiert werden, und in interak-
tive Arbeitskreise. 

Kooperation statt Konfrontation: 
Die neue Qualität der europäisch-
russischen Zusammenarbeit

Die EU ist mit fünfzig Prozent des
Außenhandels der größte Handels-
partner Russlands. Entsprechend
wichtig ist somit auch das Thema
„Exportkontrolle“, zu dem Ehren-
gast Sergey F. Yakimov referierte.
„Der Kalte Krieg ist vorbei. Die
Proliferation liegt jedoch wie ein
Krebsgeschwür vor uns“, sagte
Yakimov. Der Leiter der russischen
Exportkontrollbehörde sprach erst-
mals ausführlich über das russische
Exportkontrollsystem. In seiner
Rede symbolisierte er den „Paradig-
menwechsel von der konfrontativen
zur kooperativen Strategie“, wie
BAFA-Vizepräsident Simonsen
treffend beschrieb.

In dem Arbeitskreis „Russland“ gab
Hans van Vliet, Vertreter der Dele-
gation der EU-Kommission in Mos-
kau, einführend einen Gesamtüber-
blick über die Kooperations-Pro-
gramme der EU mit Russland in
dem Zeitraum von 2007–2013. Bis-
lang war die Zusammenarbeit zwi-
schen der EU und Russland unter
dem Namen TACIS – Technical As-
sistance for the Commonwealth of
Independent States – bekannt. Mit
der am 24. Oktober 2006 vom Rat
und Europäischen Parlament erlas-
senen Verordnung wurde diese
durch das Europäische Nachbar-
schafts- und Partnerschafts-Instru-
ment (ENPI) ersetzt. Hierzu gehört
die Einrichtung von vier gemeinsa-
men Räumen, um die strategische
Partnerschaft zwischen der EU und
Russland weiter auszubauen: 
1. Wirtschaft, 2. Freiheit, 3. Sicher-
heit – Rechtssicherheit – Äußere Si-
cherheit, 4. Forschung – Bildung –
Kultur.

Demgegenüber stehen für die Fi-
nanzierung von Projekten ebenfalls
vier Quellen zur Verfügung: 

1. Das Nationale Programm für
Russland, 2. Das Mehrländerpro-
gramm für östliche Nachbarschafts-
länder, 3. Das Programm der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit
für die Grenzgebiete Russlands mit
der EU und 4. Das Mehrländerpro-

gramm für östliche und südliche
Nachbarschaftsländer. 

Die Struktur des ENPI wird im gro-
ßen Rahmen über Strategiepapiere,
die den gesamten Zeitraum (2007–
2013) umfassen, festgelegt. Diese
bilden die Grundlage für gemein-
sam vereinbarte Aktionspläne, die
nach der Hälfte der Laufzeit evalu-
iert werden. Über ein Mehrjahres-
programm von 2007–2010 werden
die prioritären Ziele und die Finan-
zierungsmodalitäten erfasst. In der
Regel werden in jährlichen Aktions-
programmen letztendlich die kon-
kreten Ziele, die einzelnen Inter-
ventionsbereiche zusammen mit
den erwarteten Ergebnissen und
Verwaltungs-Modalitäten definiert.

Zusammenarbeiten ist der Erfolg

Speziell das EU-Russland-Koope-
rationsprojekt bezüglich der „Ex-
portkontrolle von Gütern mit dop-
peltem Verwendungszweck“ be-
leuchtete die Projektleiterin Irina
Albrecht. Das seit dem 1. Februar
2006 vom BAFA mit dem Födera-
len Dienst für Technische und Ex-
portkontrolle Russlands (FSTEC)
durchgeführte Projekt ist ein Proto-
typ für die zukünftige Zusammenar-
beit auf dem Exportkontrollsektor.
Ziel des Projekts ist die Harmoni-
sierung des Exportkontrollsystems
in Bezug auf Güter, die sowohl zivil
als auch militärisch genutzt werden
können. Die einmalige Offenheit
und Kooperationsbereitschaft des
russischen Partners, verkörpert
durch dessen Projektleiter Sergey F.
Yakimov, lassen das Projekt nach
nur einem Jahr bereits sehr erfolg-
reich sein. „Die anspruchsvollen
Projektaufgaben eines Rechtsver-
gleiches, Studienbesuche in meh-
rere EU-Mitgliedstaaten für hoch-
rangige russische Beamte und die
regelmäßigen Veranstaltungen in
Moskau, und zukünftig in ganz
Russland, sind für alle Beteiligten
eine angenehme Herausforderung,
die einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung der Partnerschaft zwi-
schen der EU und Russland dar-
stellt“, sagte Albrecht. Der inten-
sive fachliche Austausch von Exper-
ten der Exportkontrolle aus den
einzelnen Mitgliedstaaten der EU
und Russlands eröffnet Lösungsmo-
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delle entsprechend den landesspezi-
fischen Gegebenheiten. Frau Al-
brecht zog mit den Worten Henry
Fords Resümee: „Zusammenkom-
men ist ein Anfang, Zusammenblei-
ben ist ein Fortschritt, Zusammen-
arbeiten ist ein Erfolg.“

Chancen und Grenzen von
Outreach-Aktivitäten

Die EU-Projekte bzw. die Out-
reach-Aktivitäten wirken sich in
vielerlei Hinsicht vertrauensbildend
und somit auch wirtschaftsfördernd
aus. Olaf Simonsen, der Vizepräsi-
dent des BAFA und Koordinator
des EU-Russland-Kooperations-
projektes, sprach über die Chancen
und Grenzen der Outreach-Pro-
jekte. Nach einem Jahr der Projekt-
arbeit habe sich gezeigt, dass man
durch die Analyse des Exportkon-
trollsystems des Partnerlandes die
Unterschiede des jeweiligen mit-
gliedstaatlichen Vollzugs auf EU-
Ebene besser kennenlernt. Durch
die Zusammenarbeit und gemein-
same Vorbereitung der Projektar-
beit mit anderen EU-Experten er-
reiche die Kooperation zwischen
den Mitgliedstaaten eine neue Qua-
lität und verbessere die eigene In-
formationsbasis.

Um effektive Exportkontrolle leis-
ten zu können und um „best prac-
tice standards“ sowohl in den Part-
nerländern als auch in den Mitglied-
staaten herausbilden zu können,
muss man sich in das jeweils andere
System einarbeiten. Nur so könnten
„Tailor-made solutions“ gefunden
werden, die auf die Rahmenbedin-
gungen eines Landes abgestimmt
sind. Simonsen machte deutlich,
dass anderenfalls bei der Lieferung
von „Fertigprodukten“ kein lang-
fristiger Erfolg erzielt werden kann.

„Outreach-Maßnahmen gehören
zur Strategie der Gefahrenabwehr
für die globale Ordnung. Sie bein-
halten Überzeugungsarbeit durch
zahlreiche Verhandlungen und kön-
nen nur gelingen, wenn man dem
Partner auf gleicher Augenhöhe be-
gegnet.“ Simonsen reflektierte, dass
durch die Projekte im Ergebnis
nicht nur ein Beitrag zur Friedens-
sicherung geleistet wird, in dem
durch verbesserte Exportkontrollen

EU-Kommission, die per Video-
konferenz an der Tagung teilnahm.

Vor diesem Hintergrund ging sie auf
die aktuellen Entwicklungen und
Perspektiven der Exportkontrolle
aus der Sicht der EU-Kommission
ein. Die Kommission als „Manager“
der EU und Kommunikator zwi-
schen den EU-Gremien und den
internationalen Regimen der Ex-
portkontrolle sehe sich in der Auf-
gabe, den Mitgliedstaaten und Ex-
porteuren praktikable Lösungsvor-
schläge für die Umsetzung der inter-
nationalen Forderungen zu unter-
breiten, vermittelte Herbouiller.
Grundlage für die Vorschläge seien
die Ergebnisse der 2004 durchge-
führten Peer Reviews, die Impact-
Assessment-Studie von 2005 und
die Stellungnahmen der Wirt-
schaftsvertreter selbst. 

Ein Fokus der Kommission, so Her-
bouiller, liege derzeit auf der Novel-
lierung und Verbesserung der EG-
dual-use-Verordnung 1334/2000.
Prioritär würden Vorschläge für
neue Transit- und Brokering-Rege-
lungen erarbeitet und eingebracht
werden. Darüber versuche man das
Genehmigungsverfahren in der EU
durch eine Allgemeine Gemein-
schaftliche Exportgenehmigung zu
vereinfachen. Verfahrenserleichte-
rungen sollen ferner durch die Re-
gelung eines elektronischen Geneh-
migungsverfahrens, eines internen
Kontrollprogramms in Verbindung
mit Registrierungspflichten, die Re-
gelung von Zeitvorgaben sowie der
Verbesserung des Informationsaus-
tausches erreicht werden. Valérie
Hermesmeier vom BAFA skizzierte
mit ihrem Vortrag die deutsche
Sicht der Änderungsvorschläge. Sie
merkte an, dass sich insbesondere
Fragen zu Folgen, Freigabe und
Schadensersatz im Zusammenhang
mit dem Recht der nationalen Zoll-
behörden ergeben, wenn Dual-use-
Güter durch behördlichen Be-
schluss im Transitverkehr aufgehal-
ten werden bzw. dieser unterbro-
chen wird.

Eingehend auf die Vorschläge der
europäischen Brokering Regelun-
gen, die sich bereits im deutschen
Recht finden, kommentierte Her-
mesmeier kritisch, dass eine Reihe

die Proliferationsgefahren verrin-
gert werden. Vielmehr bieten sie
dem Partnerland eine Verankerung
in der internationalen Gesellschaft.
Denn eine funktionierende Export-
kontrolle sei die Voraussetzung, um
als Staat in die Regime aufgenom-
men zu werden.

Freilich könnten die Outreach-Ak-
tivitäten bei clandestinen Program-
men, fehlender Akzeptanz, der Ab-
wehr von Änderungen und nicht zu-
letzt auch bei interkulturellen Pro-
blemen keine Früchte hervorbrin-
gen.

Simonsen mahnte abschließend,
dass definiert werden muss, was „ef-
fektive Kontrollen“ sind, damit das
Risiko von Maßnahmen unter Kapi-
tel VII der UN-Charta eingeschätzt
werden kann.

Das Antragsverfahren bei
Ausfuhren nach Russland

Manfred Repp, BAFA-Experte für
das Antragsverfahren, gab prakti-
schen Input betreffend die Ausfuh-
ren nach Russland und erläuterte
das Genehmigungsverfahren. Es
umfasst die Prüfung auf Vollständig-
keit und Schlüssigkeit verbunden
mit der Auswertung aller Informa-
tionen und der Sicherung des End-
verbleibs der zu exportierenden Gü-
ter. Im Ergebnis muss der Antrag
plausibel sein, dass heißt, dass alle
Angaben schlüssig sind und die vor-
liegenden Informationen keinen
Raum für Zweifel lassen. Bei der
dann getroffenen Entscheidung
handelt es sich um ein Prognoseur-
teil, abgeleitet aus der rechtlichen
Subsumtion und der Bewertung der
Angaben.

Exportkontrolle für den guten Ruf

Die Ereignisse des 11. Septembers
2001 veränderten die Sicherheits-
lage der Welt. Waren die Mitglied-
staaten bereits vorher durch die
Leitidee eines einheitlichen Euro-
pas auf der politischen Weltbühne
ermuntert bei der Entwicklung ei-
nes schlüssigen außenpolitischen
Konzepts zusammenzuarbeiten,
zeige sich nun deren Notwendigkeit,
so Francoise Herbouillier von der

197Mai 2007



von Vorschriften übersichtlicher in
eigenständige Artikel gefasst sein
sollten, als in derzeit zahlreichen
Untergliederungen von einer Norm. 

Während der deutschen Ratspräsi-
dentschaft will Deutschland die
Neufassung der EU-dual-use-Ver-
ordnung weitgehend voranbringen,
unterstrich in seinem Beitrag Minis-
terialrat Dr. Alexander von Porta-
tius vom Wirtschaftsministerium,
der als Vorsitzender der Ratsarbeits-
gruppe „Güter mit doppeltem Ver-
wendungszweck“ eine Schlüsselrolle
im Novellierungsprozess einnimmt. 

Dr. Heiko Willems vom Bundesver-
band der Deutschen Industrie be-
tonte in der anschließenden Diskus-
sion: „Exportkontrollen geben ei-
nen stabilen Rahmen für die Wirt-
schaft und wahren die internatio-
nale Reputation der Bundesregie-
rung und der deutschen Wirtschaft“.

Stichwort „Effizienz“

Von Portatius blickte beunruhigt
auf das Kerngeschäft der Export-
kontrolle: das Genehmigungsver-
fahren. Die zunehmende Zahl von
Anträgen und das geringer wer-
dende Personal machen eine Ver-
kürzung der Verfahren schwer. Der-
zeit hält sich Deutschland mit 24 Be-
arbeitungstagen für Genehmigungs-
anträge in den vorderen Rängen im
internationalen Vergleich. Seit 2004
ist jedoch die Anzahl der Anträge in
Deutschland um 20 Prozent auf fast
30.000 Anträge im Jahr gestiegen.
Mit dem neuen Gefahren- und Si-
cherheitsansatz wird eine Beschleu-
nigung des Verfahrens erhofft.

Besorgt betrachtete er die Tatsache,
dass aus rechtlicher Sicht sowohl
der gemeinsame Standpunkt des
Rates bezüglich der UN-Resolution
1737 zum iranischen Urananreiche-
rungsprogramm zur Zeit des Ex-
portkontrolltages „noch nicht in tro-
ckenen Tüchern“ war, als auch die
Umsetzung des gemeinsamen
Standpunktes aufgrund der UN-Re-
solution 1718 zu Nordkorea in der
EU bislang blockiert war.

Beteiligungsverkäufe und 
§ 52 AWV

Der im Jahre 2004 novellierte § 52
AWV regelt die Beteiligungsver-

käufe deutscher Rüstungsunterneh-
men an ausländische Kapitalgeber.
Prof. Dr. Wolffgang vom Institut für
Steuerrecht an der Universität
Münster erläuterte aus wissen-
schaftlicher Sicht die mit dieser
Norm verbundenen Problemfelder.

Wolffgang stellte im Rahmen der te-
leologischen Auslegung von § 52
AWV dar, dass durch die Norm der
Erwerb sicherheitsrelevanter ge-
bietsansässiger Unternehmen durch
Gebietsfremde verhindert werden
soll. Der Gesetzgeber wolle damit
einem Abhandenkommen der Ver-
sorgungssicherheit in Bezug auf be-
stimmte sicherheitsrelevante Güter
entgegenwirken, und wehrtechni-
sche Kernkompetenzen und Schlüs-
seltechnologien in Deutschland hal-
ten.

Wolffgang warf die Frage auf, ob § 52
AWV europarechtskonform ist. Da-
bei kam er zu dem Ergebnis, dass die
Norm in Bezug auf das Primärrecht
mit Art. 296 EG-Vertrag vereinbar
sei. So bestehe ein nationaler Rege-
lungsvorbehalt. Ferner sei Art. 296
Abs. 1 Buchst. b EG Vertrag eben-
falls auf den Unternehmenserwerb
anwendbar, da der EuGH den Mit-
gliedstaaten hinsichtlich der „we-
sentlichen Sicherheitsinteressen“ ei-
nen weiten Spielraum einräume.
Ein Verstoß des § 52 AWV komme
jedoch gegen die Grundfreiheiten,
die Niederlassungsfreiheit und der
Kapital- und Zahlungsverkehrsfrei-
heit, gemäß Art. 43 ff., Art. 56 ff.
EG-Vertrag, in Betracht. So liege
hier eine Beeinträchtigung in Form
offener Diskriminierung im Sinne
von einer Ungleichbehandlung zwi-
schen Gebietsansässigen und Nicht-
Gebietsansässigen vor. Diese könne
allerdings durch die ordre-public-
Vorbehalte in Art. 46 und 58 EG
Vertrag für Maßnahmen zum Schutz
der öffentlichen Sicherheit gerecht-
fertigt werden. Durch das Tatbe-
standsmerkmal der „öffentlichen Si-
cherheit“ würden vom ordre-public-
Vorbehalt auch die nationalen Si-
cherheitsinteressen erfasst, sofern
die Maßnahmen keine verschleier-
ten Handelsbeschränkungen dar-
stellten und verhältnismäßig seien.

Bei der verfassungsrechtlichen Prü-
fung der Vereinbarkeit des § 52

AWV legte Wolffgang den Schwer-
punkt seiner Prüfung auf Art. 14
GG. Er untersuchte, ob eine Melde-
pflicht gegenüber dem BMWi mit
Untersagungsvorbehalt mit Art. 14
GG der gebietsansässigen Veräuße-
rer vereinbar ist. Bei der differen-
zierten Betrachtung von Art.14 GG,
bei dem ein Eingriff konstatiert
wurde, folgerte er, dass § 52 AWV
grundsätzlich verfassungsgemäß sei,
jedoch für den Fall, dass eine Unter-
sagung zur Insolvenz des Unterneh-
mens führe, es darüber hinaus einer
Ausgleichsregelung in der Norm be-
dürfe.

Exportkontrolle beginnt beim
Einkauf und endet beim Versand

In enge praxisorientierte Diskussio-
nen mit der Industrie traten die
Repräsentanten der öffentlichen
Verwaltung, die sich in der Arbeits-
gruppe „Compliance – Innerbetrieb-
liche Exportkontrolle“ zusammen-
fanden. Fachleute des BAFA berie-
ten die zahlreich erschienenen Wirt-
schaftsvertreter. So wurde deutlich,
dass die Unternehmen mit dem ge-
eigneten Handwerkszeug ausgerüs-
tet sein müssen, um verantwortlich
zu exportieren. „Ihr guter Ruf ist
gefährdet, wenn sie in Verbindung
mit Exportskandalen gebracht wer-
den. In ihrem eigenen Interesse sind
sie daher gehalten sicherzustellen,
die gesetzlichen Vorgaben einzuhal-
ten“, betonte Kai Kiessler.

Nach deutschem Recht ist es für die
Unternehmen bei gelisteten Gütern
Pflicht, dem BAFA einen Ausfuhr-
verantwortlichen zu benennen. Die-
ser ist für die Organisation der Ex-
portkontrolle oder je nach dem Vo-
lumen des Unternehmens für die
Organisation seiner Abteilung zu-
ständig. Bei Verstößen gegen die
Vorschriften kann er persönlich
strafrechtlich zur Verantwortung
gezogen werden. 

Eine wirksame innerbetriebliche
Exportkontrolle erleichtert darüber
hinaus das Genehmigungsverfahren
und sorgt für einen reibungslosen
Ablauf. Staatsanwalt Stephan Mor-
weiser, vom Generalbundesanwalt
beim Bundesgerichtshof, sprach
über die strafrechtlichen Risiken für
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Unternehmen und ihre Beschäftig-
ten.

Hans-Georg Moritz, Director der
Infineon Technologies AG, zeigte
am Beispiel seines eigenen Unter-
nehmens, wie die Exportkontrolle
praktisch umgesetzt werden kann.
Er wies auf die Tücken der Güter-
klassifizierung, der Endverbleibs-
kontrolle und der Auflagenerfül-
lung und Meldungen hin. Schulun-
gen und eine aktive Informations-
politik innerhalb des Unterneh-
mens seien vielmehr das A und O,
um permanent über die aktuellen
Regelungen und Entwicklungen in
der Exportkontrolle auf dem Lau-
fenden zu bleiben. Ihm war es fer-
ner ein Anliegen, „auch den Behör-
den zu zeigen, welchen Aufwand
Unternehmen betreiben und be-
treiben müssen, um effektive Ex-
portkontrollen im Unternehmen zu
etablieren“. Zu den „10 Geboten
für ein innerbetriebliches Kontroll-
programm“ zähle insbesondere die
firmeninterne „Policy“. In diese Fir-
menpolitik müsse von Anfang an
die Exportkontrolle integriert wer-
den. Moritz unterstrich: „Export-
kontrolle beginnt beim Einkauf und
endet beim Versand“.

Zolloberamtsrat Stefan Woll vom
Zollkriminalamt beschrieb das „AT-
LAS-Ausfuhrverfahren“, das neue
IT-Verfahren des Zolls für eine
elektronisch gestützte Risikoanalyse.
Woll informierte, dass ab dem 1. Sep-
tember 2009 die Unternehmen ver-
pflichtet sind, elektronisch ihre Zoll-
anmeldung abzugeben. Bis dahin sei
jedoch die Teilnahme noch freiwillig. 

Die summarische Ausgangsmeldung
und die Ausfuhranmeldung bei
Durchfuhren nannte Woll beispiel-
haft für die relevanten Änderungen,
die mit dem neuen Verfahren auf die
Unternehmen zukommen.

Fazit

Durch wechselnde Gefahrenlagen
und die ständige Weiterentwicklung
von Produkten und Technologien
müssen die Standards der Export-
kontrolle regelmäßig angeglichen
werden. Es ist ein sich permanent
im Wandel befindlicher Prozess. 

senschaft, Behörden und Industrie
war Gelegenheit gegeben, ihre
Standpunkte vorzutragen und auf
Problemschwerpunkte ihrer Berei-
che aufmerksam zu machen. 

Eine gelungene und erfolgreiche
Auftaktveranstaltung, die bereits
jetzt auf ihre Fortsetzung neugierig
stimmt.

Die Effektivität von Exportkontrol-
len hängt primär vom Informations-
austausch der Beteiligten und deren
Abstimmung, im nationalen wie im
internationalen Zusammenhang ab.
Veranstaltungen wie dieser Export-
portkontrolltag tragen zu einer bes-
seren Kommunikation bei, um ge-
meinsam klare und erfüllbare Maß-
stäbe zu schaffen. Den Teilnehmern
der involvierten Gruppen von Wis-
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